
Zielleistungsprinzip und Sinuslift

„Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme durch
Einholung eines Sachverständigengutachtens ist die
Abrechnung des sogenannten Sinuslifts nach den Zif-
fern 1467, 2255, 2386, 2386 analog, 2732, 2442 GOÄ und 413
GO korrekt. Der Sachverständige hat im Einzelnen aus-
geführt, welche Leistungen im Einzelnen erbracht wor-
den sind und wie diese abzurechnen sind. Entgegen der
Ansicht der Beklagten hat der Sachverständige ausge-
führt, dass die analoge Leistungsposition der Ziffer 533
GOZ nicht eine gleichwertige chirurgische Leistungs -
position darstellt, wie dies im vorliegenden Fall durch-
geführt worden ist. In seiner Ergänzung hat der Sach-
verständige auf die Einwendungen der Beklagten hin er-
neut ausgeführt, dass diese Behandlungsmaßnahme
der Sinusliftoperation entsprechend den in Rechnung
gestellten Leistungspositionen berechnet werden
konnte. Denn es sei auch zu berücksichtigen, dass Leis-
tungspositionen unabhängig und getrennt voneinan-
der in einigen Fällen auch als eigenständige Positionen
abgerechnet werden könnten, sodass die Vorgabe des
Zielleistungsprinzips, wie von der Beklagten vorgetra-
gen, aus fachlich medizinischer Sicht hier nicht greife.“

Bohrschablone

„Zur Frage der Berechnung eines Honorars für die Bohr-
schablone gemäß Ziffer 2700 GOÄ hat der Sachverstän-
dige ausgeführt, dass die Verwendung einer solchen
Schablone medizinisch angezeigt sei. Diese sei auch nicht
mit den Leistungsinhalten der Leistungsposition Ziffer
900 GOZ abgegolten. Diese Ziffer beziehe sich unter an-

derem auf eine individuelle Schablone, die die Festlegung
der Implantatposition im Zusammenhang mit der Aus-
wertung von Röntgenaufnahmen zum Inhalt habe. Die
intraoperativ verwendete, individuell angefertigte Bohr-
schablone werde insbesondere unter Beachtung prothe-
tischer Gesichtspunkte am Kiefermodell angefertigt, wo-
bei das Ober- und Unterkiefermodell entsprechend der
vorher ermittelten Bisslage in einem Artikulator montiert
sei. Wenn der Sachverständige weiter angibt, dass auch
die Ansicht vertreten wird, dass diese Leistung gemäß
 Ziffer 701 GOZ mit dem 2,3-fachen Satz in der Rechnung
ansetzbar sei, so ist zu berücksichtigen, dass dieser Betrag
von 103,49 Euro deutlich über den in Rechnung gestellten
Betrag von 46,92 Euro liegt. In seiner Ergänzung hat der
Sachverständige noch einmal ausgeführt, dass die Her-
stellung und Anwendung einer Bohrschablone im Leis-
tungstext der Position 901 GOZ, die das Präparieren einer
Knochenkavität für ein enossales Implantat betrifft, nicht
enthalten sei. Mithin war der in Rechnung gestellte Be-
trag von 46,92 Euro korrekt ermittelt.“

Vestibulumplastik

„Bezüglich der Vestibulumplastik gemäß Ziffer 2675 GOÄ
hat der Sachverständige in seinem Gutachten und in der
Ergänzung ausgeführt, dass es sich bei dieser Leistungs-
position um eine Behandlungsmaßnahme handele, die
im Sinne eines komplexen Weichgewebemanagements
definiert werden solle. Dazu gehöre unter anderem ein
sogenanntes Split-Flap-Verfahren als auch die Anwen-
dung von mukogingivalen Schwenk- oder Rotationslap-
pen gehöre. Wenn ein solches Weichgewebemanage-
ment im Operationsbereich erfolge, dann seien diese ei-
genständig erbrachten Behandlungsmaßnahmen nicht
im Sinne eines einfachen Wundverschlusses zu verste-
hen, sondern über eine eigenständige Leistungsposition,
wie im vorliegenden Fall gemäß Ziffer Ä 2675 GOÄ je Kie-
ferhälfte oder Frontzahnbereich, berechenbar.“ n
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Top 10 der Kürzungen durch Kostenträger
Zu den Top 10 der Kürzungen durch Kostenträger gehören Sinuslift, Bohrschablone und
Vestibulumplastik. Das AG Köln hat am 14.12.2010 (Az. 146 C 79/09) sachverständig be -
raten ein erfreuliches Urteil zu diesen Positionen erlassen. Im Folgenden werden die
 wesentlichen Passagen aus den Entscheidungsgründen wiedergegeben.
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